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Familienschutz und Sozıjalpolıtik
Lichte der Sozıalhygiene

Von Univ.-Prof. Dr. Jbert Nıedermeyer, 1ı1en

Wenn unter Sozlalhygiene die Hygıene der menschlichen
Gesellschaft versteht, gehören azu dreı große Hauptgruppen
VO.  S Problemen:

Die Hygiene der außeren Lebensbedingungen (Umwelt-
hygıene),
die Hygıene der menschlichen Fortpflanzung (generative
Hygiene),
die Kulturhygiene einschließlich der psychischen Hygıiene)).

Die Fragen des Familienschutzes und der sozlalpolitischen Maß-
nahmen Sicherung der amılıe (Familienpolitik) gehören sowohl
der ersten w1€e der Zzweıten Gruppe der Problemkreise und
berühren uch die drıtte Gruppe der Kultur- und Psychohygiene.
Familienpolitik dem VO  - unNns verstandenen Sınne bedeutet weıt
mehr als bloße Bevölkerungspolitik.

Bevölkerungspolitik strebt VOLr allem ach Hebung der
Bevölkerungszahl. Soweıt s1e hıebeli nıcht 1Ur eine reın quantı-
tatıve, sondern uch eine qualitative Hebung intendiert, verbindet
sS1eE sich mıt dem Ziel der Kugen1k, der Förderung der Krbgesundheıt.
Diese ist ber DUr eın Teilgebiet aus dem weıten Gesamtgebiet der
Sozlalhygiene. Hıebei strebt die n h O1 nach ume-
rischem und biologischem Übergewicht einer üuhrenden Herren-

uch mıt den Mitteln ausmerzender Selektion. Die amıt
verbundene Bevölkerungspolitik WITr:  d ZU. Mittel und Werkzeug
macht- un:! wehrpolitischer Tendenzen: Hebung der Geburtenzahl
bedeutet für S1e Hebung der Wehrkraft künftige Soldaten
ON nıchts. Ihr erstes historıisches Auftreten verband S1C.  h zunächst
mıt reın merkantilistischen Tendenzen. Friedrich 11 VOo  > Preußen
dachte be1i seinem Ausspruche: „Menschen erachte 1C. für den
srößten Reichtum des Staates“” SanzZ nüchtern dıe Hebung des
materiellen Wohlstandes und die aktıve Handelsbilanz 1m iınne
des Merkantilismus: Mehr Menschen mehr Arbeitskräfte
mehr Reichtum. Damals hatte allerdings Thomas Malthus die
VWelt och nıcht mıiıt seinem „Bevölkerungsgesetz“ irregeführt. Unter
dem Einflusse der Physiokraten, die den Boden als einzIge Quelledes Wohlstandes ansahen, lehrte er, daß der „Nahrungsspielraum”(„means of subsistence”) nıemals mıt dem Wachstum der Bevölke-

Vgl das Werk des Verfassers: Grundriß der Sozial-Hygiene (GSH), Maudrıch,
Brzesina und Stransky, Maudrich, 1enN 1955
1en 1956/57; sıehe uch den Beitrag ın Psychische HAygıene, herausgegeben VO.  -
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runs Schritt halten könne WOTaus S1C  h zwangsläufig eINEe
negatıve Bevölkerungspolitik ergeben müsse?),.

Der Gedanke, daß sıch eım Geburtenproblem eiInNe
moralische Frage die Reinheit der Ehe und eiIne
Frage der sozıalen Gerechtigkeit handelt, liegt dieser VOoO  >

Bevölkerungspolitik und ıhrer ‚Ta du nombre” völlig fern. Die
oroßen Zusammenhänge dieser Fragen mıt denen der Ehe- und
Sexualmoral hat ZUuerst Pıus erkannt, indem unmiıttelbar
auf dıe Eheenzyklika „Castı connub  IL:  2° 1ın der 1€ unabding-baren Grundsätze der katholischen Moral verkündet hatte, dıe
große Sozlalenzyklika „Quadragesimo anno  .. folgen heß
undzwanzıg Jahre SIN  d seıther VETrSANSCH, und Zz1emMt sıch, des
Zusammenhanges gedenken, ın dem diese beiden großen oku-

stehen;: bılden S1e doch gemeınsam die „Magna Charta der
Menschenwürde‘®). Ihrer galt esonders gedenken, Wenilnhn uch
heute. die offiziellen Vertreter der Sozialpolitik S1C:  h noch immer
nıcht ber die richtigen Wege ein1ıgen können.

Mıt ihren Meinungsverschiedenheiten verbindet sıch ZU.
Nachteil der Sache oft eine reiın parteipolitische, daher unNn-
sachliche Betrachtungsweise der Fragen. So zeıgt S1C.  h eın Irrwegdes demokratischen Sozialısmus der Art, w1€e Jetzt se1ln
Interesse famılienpolitischen Problemen dokumentiert. Nachdem

jahrzehntelang auf Kleinhaltung der FKamilien gedrängt und
prinzipiell den theoretischen un praktischen Malthusianismus
vertreten hatte, 1äßt sıch erst ın jJjüngster Zeıt eine geEWISSE Wendung
ZULC „Familienpolitik” eobachten. Jetzt erst, nach jahrzehnte-
langer malthusianıscher Theorie un Praxıis, kommt ZU Be-
wußtseın, daß deren Folgen die Zukunft der SDozialversicherung,
speziell die Alters- un! KRentenversorgung, gefährden drohen.
ber dieses spate Interesse des Sozialismus für Familienpolitikdarf darüber nıcht täuschen, daß hinter den jetzt geforderten Maß-
nahmen letztlich kollektivistische Tendenzen stehen, die sıch
Eiffekt eher famılienfeindlich als familienfreundlich auswirken
mussen. Die Sozjalısten lehnen zwar dıe Idee des Famıilienlasten-
ausgleichs ach außen 1n nıcht mehr w1€e früher prinzıpiell ab Man
geht ber das, w as Ausgleichskassen praktisch eisten können,
anscheinend weıt hıinaus; INa stellt deren Leistung geradezu als
unzureichend Man wendet die Ausgleichskassen e1n,

s1e erst VO drıtten Kıinde praktisch wıirksam werden
können, und propagliert dessen bestechend und geschickt
eın System VO  5 „Kınderbeihilfen“”, die bereıts VO ersten Kınde
S gezahlt werden. Diese Kıinderbeihilfen sollen hne Rücksicht
auf die Einkommenshöhe für jedes Kind gleich hoch seın und

1n dieser Zeitschrift 103 9 4, 303
°) Vgl die Abhandlung des Verfassers: „Geburtenproblem und Mali:husianismu_s“
3) Vgl des Verfassers Handbuch der speziellen Pastoralmedizin (HSPM), 1, 304;
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PTrogTESSIV DUr ach der Kinderzahl gestaffelt werden. Die Kinder-
beihilfen würden demnach mıiıt der Kinderzahl steigen, ber für
alle Einkommensklassen gleich bleiben. Selbstverständlich waren
diese Kinderbeihilfen VO.  S der öffentlichen Hand zahlen, iın
erstier Linıe Iso VO Staat. Damiıt ber würde die Pflicht 7U

Erhaltung der Familie dem bisherigen Familienerhalter abge-
OINICH und auf den Staat übertragen, der iıhr wıederum u AUS

dem allgemeinen Steuerauf kommen entsprechen könnte. Auf den
ersten Blick erscheint dıe Gewährung von Kinderbeihilfen VO

ersien Kind qals eine begrüßenswerte soziale Maßnahme. Man
erkennt erst bei näherem Zusehen ihre verhängnisvolle Tragweıite*).

Um diesen Problemen tiefer auf den Grund gehen, mussen
WIT uns ber die wichtigsten Grundsätze der christlichen Sozial-
lehre 1mM klaren sSe1ln. bın grundlegendes Prinzıiıp ist das der Subs1ı-
diarıtät, W1€e esonders die Enzyklika „Quadragesimo nNnno  ..
definiert®). Es besagt, daß die größeren un größten (GGesellschafts-
verbände, w1€ Zıe der Staat, nıemals Funktionen S1C  h reiben
dürfen, welche VO den kleineren un kleinsten Verbänden voll
befriedigend ert ü“llt werden können. Was die Familie eisten annn
und muß, darf ıhr daher nıcht VO der („emeinde., nıcht VO Staate
abgenommen werden ußer in Fällen, die Familie versagt
un materiell oder moralisch der Aufgabe nıcht gewachsen ıst
Zum famı lienfeindlichen Arsenal ler Kıchtungen des Kollekti-
Vvismus gehört daher die Behauptung, daß die amıilie den Auftft-
gaben der Kindererhaltung un Krzıehung nıcht gewachsen sel,
daß ihr daher diese Aufgaben VO der Öffentlichkeit abgenommen
werden muüßhten. 1eSs würde 1m Effekt einer Aufhebung der
Familıe führen. Demgegenüber steht die christliche Sozjallehre
au dem Standpunkt, daß die Famıilie nıcht nNnur die „Keimzelle
der G(Üesellschaft“ ist, sondern daß dıe menschliche Gesellschaft
mıt der Famiulie überhaupt entsteht, daß die Famıilıie die
Korm menschlichen Gesellschaftslebens und daher alter als der
Staat ıst, daß demnach die Rechte der Famıilıe VOorLr denen des
Staates unbedingt den Vorrang haben

Damıt stehen ZWel Prinzıplen mıt voller Schärfe einander CNA-
über  f  © das des Kollektivyvismus un das des Naturrechtes der
Kamıilıie. Bel enNauerem Zusehen gewahren WIr, daß dieses
letztere als „Orthos tropos” der „mesotes” die richtige Mitte
halt zwıschen Zwel fehlerhaften Extremen („hemartemene”
„parekbasis””) 1m iınne des Aristoteles. Diese fehlerhaften Extreme

*) Vgl die Monographie des Verfassers: „Das Geburtenproblem als W eltproblem””.
kıne sozlalhygienische Untersuchung. Tyrolia-Verlag, Innsbruck 1957

°) Vgl dıe Enzykliıka „Quadragesimo anno*®,  . AAS 1931, Quare
1ıbı NımoO PCETSUASUN habeant, quı potiuntur: perfectius ‚SErVato hoc
subsidiarı -  oHichH princıpl0’, hierarchıicus inter dıversas consocijationes rdo viguer1t,

praestantior ore soclialem et auctoritatem et efficientiam, COqu«t feliciı0orem atlorem-
reı publicae statum.“”
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sind der Kollektivyvismus und eın schrankenloser Individua-
lismus. ))ieser sıcht den einzeinen nıcht aqals hıed einer (;emeıln-
schaft, sondern DU qauf S1C  h selbst bezogen, während der Kollekti-
VISMUS die Grundtatsache übersieht, daß der Kinzelmensch qls
Persönlichkeıt eine einmalige, unwiederholbare Ausprägung der
Gattung Mensch un JTräger einer unsterblichen seele ist. AÄAus der
Leugnung der ietzteren und aus dem ‚wissenschaftlichen” (dia
lektischen) Materialsmus SOWIE 2AUS dem Evolutionısmu ergeben
sıch konsequent die Irrtümer des Kollektivismus mit ihrer für
dıe Gemeinschaft destruktiven Iragweıite.

ber ist nıcht NUur dıe Nichtbeachtung des Subsidiarıtäts-
prinzıps, die WIr den geschilderten Hehlformen der Jamilienpohtik
vorwerien mussen, sondern noch mehr die völhlıge Vernachlässigung
der Frage sach dem Rechtsgrunde. Stellen WIr die Frage, aus

welchem sich eın Anspruch au Hamilienbei-
hılten herlelitet, zönnen WIr darauf VOo Standpunkte des Kollek-
t1v1ISsmus keine andere ntwort geben als öchstens die, daß
jeder einzelne der Gesellschaift gegenüber den „Anspruch’ hat,
ach seinen Bedürfnissen gegebenenfalls auch hne Gegen-
leistung erhalten werden (Sog. „Alimentationsprinzip”). Daß
eın solches Alimentationsprinzıp etzten Endes azıl führt, daß
eine allzemeıne Fürsorge uch aı die nıcht Fürsorgebedürftigen
ausgedehnt WITr  d und sich damıt einftach ad absurdum führt,
wird och lange nıcht aligemem eingesehen. Kıs ıst nıchts Germ-

qls das Naturrecht, das hıer mißachtet wird, das Naturrecht,
das jedem Menschen vorschreıbt, seıne Kräfte 30 für S1C.  h
selbst und se1ıne Nachkommen, qiso für die Familie den Lebens-
unterhalt erwerben und für die nıcht mehr erwerbsfähigen Alten
un cdıe kranken Famihen- und Gesellschaftsmitglieder mitzu-
SOFrSCNH., Hıer finden uch die naturrechtliche Wurzel VO gesell-
schaftlichen Institutionen, w1ıe WIT s1e in der Sozialversicherung
und in den Familienausgleichskassen betrachten haben werden.
Jeder Mensch hat durch das Naturrecht einen Anspruch auf Ehe
un Familiengründung.

In eiıner reinen Naturalwirtschaft besteht 1er och eın Problem
der Gesellschaft gegenüber. In dieser Wirtschaftsform wächst der
Wohlstand mıt dem Wachstum der Hamilie jedes Kınd ıst eın
Zuwachs Arbeitskraft und Ertrag. Sobald die Wirtschaft ber
die Naturalwirtschaft hinausgelangt und A arbeitsteiligen VWiırt-
schaft WIT|  d, komplizieren sich dıe Verhältnisse. Mit der Lohnarbeıt
entsteht eın unabdingbarer Anspruch qauf einen gerechten ohn
für die Arbeit der Hände der des eistes. Kın gerechter ohn
kann eben 1m Hinblicek auf da Naturrecht DUUFE eın solcher
se1n, der Eheschließung SOW1e Gründung un Erhaltung einer
Familie ermöglicht. Eınen solchen Lohn, der den naturrechtlichen
Forderungen entspricht, eNLCH WITr Familienlohn.

Kıs ist als grobe un verhängnisvolle Irreführung und Begriffs-
„Theol.-prakt. Quartalschr1ift“ 1956



314 Niedermeyer‚ Familienschutz und SozialpolitikE  314  fiieéé£meyef‚"Fämfliené'chüfz und ‘söfiäl;äéiitik  verwirrung iu bezeichnéné wenn man <ien Begriff „Familienlohn“  dahin verfälscht, daß darunter ein Lohn zu verstehen ist, der  durch sog. „Kinderbeihilfen“ mit jedem Kinde wächst (also vom  ersten Kinde an). Das ist kein Familienlohn und hat mit  einem solchen gar nichts zu tun®). Diese Art von „Familienlohn“  muß sich auf die Dauer direkt familienfeindlich auswirken. Der  Familienerhalter erhält bei gleicher Arbeitsleistung um so mehr  Lohn, je mehr Kinder er hat. Er wird daher als teuerere Arbeits-  kraft und als soziale Belastung empfunden und verfällt bei der  ersten Krise dem Abbau. Vor allem fehlt es bei einem solchen  System von Kinderbeihilfen völlig am Rechtsgrund. Wir müssen  vielmehr fragen: Wie kommt der Arbeitgeber dazu — sei es ein  Privatunternehmer, sei es der Staat oder die Gemeinde —, einem  Angestellten um so mehr Lohn zu zahlen, je mehr Kinder er hat?  Er zahlt dem Arbeitnehmer den Lohn für seine Leistung (d. h.  nach dem Leistungsprinzip: „Für gleiche Leistung, gleicher Lohn“)  — aber nicht für die Zeugung und Aufziehung der Kinder. Daran  ist die Gesellschaft interessiert, aber nicht der Arbeitgeber. Sofern  die „Kinderaufzucht“ eine soziale Leistung darstellt, hat die Ge-  sellschaft ihr Interesse an der Leistung auszudrücken. Dann liegt  der Rechtsgrund für ihre Entschädigung auf einem ganz anderen  Gebiet als dem für die Entlohnung der Arbeit. Der Rechtsgrund  für letztere ist die reine Tausch- oder Verkehrsgerechtigkeit  (iustitia commutativa): Der Lohn muß der Leistung äquivalent  sein (Äquivalenzprinzıp). Um äquivalent, d. h. gerecht zu sein,  muß dieser also ein Familienlohn in dem von uns definierten  Sinne sein: Er muß ausreichend sein — nicht etwa nur für das  Existenzminimum des einzelnen (als sog. „Individuallohn“ des  individualistischen Kapitalismus, des so  . „Manchester-Liberalis-  mus“), sondern als Familienlohn, der die  C  3  ründung und Erhaltung  einer Familie von Durchschnittsgröße ermöglicht. So ist der  Familienlohn ein Jahr nach der Enzyklika „Rerum novarum“  (1891) auf dem ersten katholischen Sozialkongreß (1892) im Auf-  trage von Leo XIII. definiert worden, und diese Definition ist nie  widerrufen worden”).  Auf dieser Grundlage können wir auch den Rechtsgrund für  den Familienlastenausgleich entwickeln. Wenn eine Familie  über die Durchschnittsgröße hinauswächst (als solche werden  gegenwärtig in Europa vier Köpfe angenommen: zwei Eltern,  zwei Kinder), dann muß ein Ausgleich der Familienlasten durch  die Gesellschaft selbst und ihre Institutionen eintreten. Die Auf-  ziehung einer größeren Kinderzahl ist eine eminent soziale Leistung;  eine solche darf in einem sozialen Gemeinwesen nicht zur De-  klassierung und Verelendung der Familie führen, nicht dazu,  6) Vgl. CPH, S. 313 £f.  7) Vgl. HSPM, I, S. 313, N. 187.verwırrung iu bezeichnén; wWeNnNnl INa den Begriff .„Familienlohn“
dahın verfälscht, daß darunter eın ohn verstehen ISt, der
durch S0$S-. „Kinderbeihilfen” mıiıt jedem Kınde wächst (also VOoO
ersten Kınde an) Das 1s ke  ın Familiıenlohn und hat mM1t
einem solchen SAr nıichts tun®) Diese AÄArt VO „Familienlohn”
Mu. S1C.  h auf die Dauer direkt famılienfeindlich auswirken. Der
Familienerhalter erhält be1 gleicher Arbeitsleistung mehr
Lohn, 7e mehr Kinder hat Er wıird daher als Arbeits-
kraft un qals sozıale Belastung empfunden und vertällt be der
ersien Krise dem Abbau Vor allem fehlt be1 einem solchen
System VOoO Kinderbeihilfen völlig Rechtsgrund. Wiır mussen
vielmehr fragen: VWiıe kommt der Arbeitgeber azu sSEC1 eın
Privatunternehmer, sSe1 e6s der Staat der 1€ (Gememde einem
Angestellten mehr Lohn zahlen, Je mehr Kinder hat
Er zahlt dem Arbeitnehmer den ohn für seine Leistung (d
nach dem Leistungsprinzip: „Für gleiche Leistung, gleicher Lohn”)

ber nıcht für die Zeugung un Aufziehung der Kinder. Daran
ist die (Üesellschaft interessıiert, ber nıcht der Arbeıitgeber. Sofern
die „Kinderaufzucht” eine sozıale Leistung darstellt, hat die (ze-
sellschaft ihr Interesse der Leistung aquszudrücken. Dann liegt
der Rechtsgrund für ihre Entschädigung auf einem SANZ anderen
(Sebiet als dem für die Entlohnung der Arbeit. Der Rechtsgrund
für letztere ıst die reine Tausch- oder Verkehrsgerechtigkeit
(1ustiti1a commutativa): Der ohn muß der Leistung äquivalent
sSEe1IN (Aquivalenzprinzip). Um äquıvalent, gerecht se1n,
muß dieser 1Iso e1in Familienlohn dem VOo  - uns definıerten
ınne sein:! Er mMu. ausreichend se1n nıcht eLwa LUr für das
Existenzminimum des einzelnen (als Sos „Individuallohn” des
individualistischen Kapıtalismus, des „Manchester-Liberalıs-
mus””), sondern als Familienlohn, der die ründung un Erhaltung
einer Familie VO  > Durchschnittsgröße ermöglıcht. SO ıst der
Familienlohn eın Jahr ach der Enz klika „KRerum novarum“”

auf dem ersten katholischen Sozlalkongreß 1m Auf-
VO  — Leo XILL defimiert worden, un diese Definition ıst n1ıe

wıderrufen worden‘).
Auf dieser Grundlage können WIT uch den Rechtsgrund für

den Familienlastenausgleich entwickeln. Wenn eiıne Famıilie
über die Durchschnittsgröße hinauswächst (als solche werden
gegenwärtig In Kuropa 1er Köpfe aNnSCHOMM@MEN : Z W €1 Eltern,
ZzW el Kinder annn MmMu. ein Ausgleich der Familienlasten durch
die Gesellschaft selhst und ihre Institutionen eintreten. Die Auf-
zıiehung einer größeren Kınderzahl ist eine emıinent soziale Leistung;
eine solche darf iın einem sozlıalen G(GGememwesen nıcht ZU. De-
klassierung un: Verelendung der YFamilie führen, nıcht dazu,,

Vgl CPH, 313
‘) Vgl HSPM, 1, S13 187
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daß Ehelose un Kinderlose S1C.  h einen Vorsprung 1mM Lehénskampfe
vor den kınderreichen Eltern sichern. Sie selbst dürfen 81C.  h eines
Famihenlohnes erfreuen, der jedem aı Grund der i1ustit1a Uu-
tatıva zukommt, hne daß sSIe selbst 1e€e sozıale Leistung voll-
bringen, der S1€e au Grund der iustıit.ia socıjalıs der Gesellsdhafi’.gegenüber verpflichtet waren.

Die iustıtla socialis ist Iso das Rechtsprinzip, auf dem der
Ausgleich der Familenlasten beruht. Dieses wırd VO  b der Enzy-
klika „Quadragesimo NnNnoOo  . als ergänzendes und ausgleichendes
Prinzı 1€e Sozialwissenschaft eingeführt. VWer daher eiıne
größere Kinderzahl erhält und aufzieht, qls s1e der Durchschnitts-
sröße entspricht, ıst mı1ıt dem Famıilienlohn noch nıc  ht genuü end
für seıne sozlale Leistung entschädigt. Er sult daher als „kinder-
reich” und ist anspruchsberechtigt gegenüber der Gesellschaft und
ihrer hıezu bestimmten Institution, der Ausgleichskasse. VWer
dagegen ehelos der kınderlos ist bzw. wenıger Kiıinder erhält,
als der jewelnigen Durchschnittsanzahl entspricht, der bekommt
mıt dem Familienlohn mehr, als seiner sozıialen Leistung ent-
spricht. Er ıst daher beitragspflichtig gleichen sozıalen Insti-
tutıon der Ausgleichskassen, un Z WaAr wıederum auf Grund der
1lustitla socıalhıs. Diese ist Iso der eintache Rechtsgrund für Be1-
tragspflicht un Anspruchsberechtigung gegenüber den Familien-
Ausgleichskassen. Er erg1ıbt siıch VOo  > selbst Aus dem Wesen und
der naturrechtlichen Funktion des Familienlohnes, der auf
ıustıtia commutatıva beruht. JIustitia commutatıva und 1ustıtia
socılalıs haben daher einander erganzen, daß hiıebei uch
das Subsidiarıtätsprinzıp voll gewahrt bleibt. Wahrt der Familien-
lIohn das Aquivalenzprinzıp der Kommutativgerechtigkeit („Für
gleiche Leistung gleicher Lohn”), helfen die Ausgleichskassen,
das Aquivalenzprinzıp der Sozlalgerechtigkeit siıchern® .  ’9F  ur
gleiche Leistung gleiche Lebensrechte“ (F Sonnek, Keuterer)®).
Hiebeıl ergiıbt S1C.  h VOo  D selbst, daß eın wırksamer Ausgleich
ın der Weise erfolgen kann, daß Beıtragspflicht un Anspruchs-
berechtigung Prozentenach demfreienReineinkommen abgestuft
SIN  d. Nur kann der Familienausgleich uch ın den höheren Eın-
kommenstufen wirksam se1n. Eın System VO.  > jeweils gleichen,
NUur mıt der Kinderzahl progressıven „Kinderbeihilfen” wird gerade
ın jenen oberen Gesellschaftsschichten unwirksam bleiben, von
denen der Geburtenrückgang seınen Ausgang e hat,
während die gleichen Kinderbeihilfen gerade ın den untersten
Schichten einen starken Anre  1Z ZU. Kinderzeugung darstellen
können, was sich ungünstig aquswıirken kann, wenn gerade die=-
jenıgen aus der Fortpflanzung „eIN Geschäft machen”, die nıcht die Oag . Dn Knbeste Gewähr für einen qualitativ un moralisch wertvollen Nach-
wuchs bieten. Familienlohn un Lgstenausgleic_h dem VOo  s

) Vgl GPH, 315
00=* B Sa E
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defin:erten Sinne stellen das Fundament und dıe einzIZEN Möglich-
keiten einer praktıschen un gerechten Lösung der Probleme des
Familienschutzes dar

{)as sind allerdings eTrst die erstien Grundlagen eiIner gerechten
Sozialpolitik, cie ersien Versuche einer gerechten Lösung der
sozialen Gegenwartsprobleme. Die Hamilienpolitik stellt hieber
Z War eiInes der wıchtigsten Zentralprobleme der Sozialpolitik dar,
annn ber u im Zusammenhang m1t deren G(esamtproblematıik
gesehen werden: MLE zahlreichen och weıter ausgreifenden, ber
CN zusammenhängenden weıteren Problemen. Von diesen sollen
HNur eiINıgE der wichtıgsten ım Gesamtzusammenhange angedeutet
werden. KHıs handelt sich VOTr Hem die Probleme der SUVARIE
versicherung, des Mutterschutzes bzw. des Arbeıtsschutzes für
1€ berufstätige Frau und die Frage der Sozlalisierung des
esundheits- und des Erzıiehungswesens.

La den Problemen der Sozlalversicherung ist bemerken:
Auf keinen FKFall darf der verhängnisvolle WKehler begangen werden,
die Wamıilien-Ausgleichskassen organısatorisch mıt der Sozial-
versicherung verbinden. E  ıne soliche Verquickung hätte nOot-
wendig ZU. FWolge, daß ein Überschuß der Ausgleichskassen V1U.
azu verwendet würde, die notleidend gewordene Sozialversiche-
rung sanıeren, anstatt der Familie u kommen. Denn
die VO Geburtenrückgang bewirkte Strukturveränderung 1m
Altersauthau der Bevölkerung verursacht be1 der Sozlalver-
sıcherung, spezıell iın den Zweigen der Rentenversicherung (Alters-
un Invaliditätsversicherung), eın zunehmendes Mißverhältnis
zwıischen Beitragspflichtigen und Anspruchsberechtigten: Die Zahl
der Anspruchsberechtigten wırd immer größer, die der Beitrags-
pflichtigen ımmer kleiner, die Basıs immer schmäler:; Daher droht
der Zusammenbruch der KRentenversicherung im Halle ungenügenden
beitragspflichtigen Nachwuchses. Das gleiche galt VO  — den Pensions-
anstalten. Umgekehrt wirkt sıch diese Struktur au die Familien-
ausgleichskassen a4AaUuS,. Die Zahl der Beitragspflichtigen beträgt
eın Mehrtaches der Anspruchsberechtigten. leraus ergıbt sıch,
daß bei relatıv geringen Beiträgen möglich ist, sehr erhkebliche
Kınderzulagen auszuzahlen, mıthın eiınen vollen Lastenausgleich

verwıirklichen. Das wird unmöglıch in dem Augenblick, da INna
die Ausgleichskassen mıt der Sozlalversicherung verbindet. Das
Machtstreben der Versicherungsträger wırd der Verwirklichung
eines derartıgen Planes interessiert sSe1Nn.

Demgegenüber erscheıint eine (Jesamtreform der Sozlalver-
sicherung unerläßhich. Diese mußte VOor allem VOo ihren fundamen-
talen Konstruktionsfehlern befreit werden, welche schuld daran
sınd, daß ihre schädlichen Wirkungen mıt der Zeıt die günstıgen
Z überwuchern  N drohen?®). Eıne solche Reform, 1€ dem Prinzip

9) Bezüglich der Einzelheiten kann auf die einschlägigen Kapitel ın den Werken
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der Subsirh'afität Kechnung tragt, würde die Sozlalversicherung
umgestalten, daß sS1e hne Schwierigkeiten uch auf die selb-

ständig Beru{fstätigen („Selbständigenversicherung“) und damıt
auf das (Jesamtvolk („Allgememe Volksversicherung”) ausgedehnt
werden könnte. Hiebeli dürfte sıch alg möglich erweısen, das
Versicherungsprinzıp aufrechtzuerhalten; DUr das Prinzıp der
„arztlichen Leistung natura“” wäare dem Subsidiarıtäts-
prinzıp entsprechend auf dıe untersten Einkommenstufen ZU

beschränken, unentbehrlich ist. Die Vorschlä VOo Dr
ehnen dasch S (Braunau d Inn) gehen weıter,

Versicherungsprinzıp qals solches ah und bezeichnen c als ul-

moralisch!®). Die Unmoral besteht nach Schobesberger darın, daß
die Beıträge fond perdu gezahlt werden; daher genießt der Ver-
sıcherte VO  S seinen hohen Beıträgen NUr annn eLwWwas, Wenn der
Versicherungsfall (Krankheıt, Invalıdität) entweder faktısch e1Nn-
trıtt oder simulhiert wıird Dadurch Hein ann der Versicherte

VOoO  - seıinen Beıträgen „herausholen”. Das bedeutet ber
nıchts anderes aqals entweder Lohnrauh hne Gegenleistung der
eINne Prämie auf den Sozialparasitismus! Diese Einwände SIN  d
durchaus ernN! nehmen. Nach Schobesberger würde be1l Kapı-
talısıerung der Beıträge im Laufe VOoO  m Jahren e1InNe Summe
stande kommen, die eine qusreichende Versorgung im Alter,
besten durch Grunderwerb, ermöglıcht. Hıebel würde der Ver-
sicherte daran ınteressıiert se1n, seın Konto möglichst schonen
und nıcht unnötıg in Anspruch nehmen; der Anreız ZU Sozijal-
parasıtısmus fıele daher WCS Vom sozlalhygienischen Standpunkt
ist jedoch dagegen das Bedenken erheben, daß die Tendenz ZULF

Schonung des Kontos leicht weıt gehen und mıt der hygienıschen
Forderung ach möglichst rechtzeıtiger äarztlicher Erfassung VO.  S

„Frühschäden“ 1in Kollisıon geraten ann.,. In einem Punkte mussen
ber Schobesberger unbedingt recht geben: daß die Beıträge

ZULF Sozlalversicherung überhöht und, fond perdu gezahlt, eiıne
untragbare Last für den Beitragspfichtigen darstellen. Dies hegt
VOrLr LHem der unglücklichen Koppelung der Arbeitslosenver-
sıcherung mıt den Zweigen der Kranken- und Rentenversicherung.
(,elänge C dıe Sozilalversicherung VO  u diesem Risiko entlasten,
indem dieses elimmiert wird, annn ließen S1C.  h die Beiträge wesent-
lıch senken, die Leıstungen bedeutend erhöhen und das Prinzıp
der Subsidiarıtät verwirklichen. Zur Eliminierung des Sozaual-
risıkos der Arbeitslosigkeit gehört die Verankerun des Rechtes
auf Arbeit ıIn der Verfassung qals eines Grundrechtes der Menschen

des Verfassers: Arztliche Ethik, 177 —204, und Grundriß der Sozlal-Hygıene, VeOeL-

wıesen werden.

10) Vgl Schobesberger, Sozlalversicherung und Sozajale Sicherung. Eine grund-
sätzliche Stellungnahme VO. Naturrecht her. Wissenschaftlicher Verlag, Braunau a Inn
1953
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un seine Sicherung durch elastische Arn eits%eitkürzung‚ die dem
Fortschritt der technıschen Entwicklung Kechnung tragt.

Damıit wird uch VO selbst für das gegenwärt1ig überragende
Sozialproblem der erh - arb eıt un das daraus resul-
tierende Problem der Jugendverwahrlosung eıne Lösung angebahnt.
Mıt Mutterschutzgesetzen alleın ist eine definitive Lösung nıcht

erreichen, weıl diese die außerhäusliche Erwerbsarbeit eher
begünstigen; ber für eıne gEeWISSE Übergangszeıt bıs end-
gültigen Lösung dieses Problems sind Mutterschutzgesetze nıcht
zZuUu entbehren. ährend Nun ber der Sozialismus ler Schattıe-
rTrunSch eine immer weıtere Ausdehnung der Frauenerwerbsarbeıt
fordert schon des Prinzips der „Emanzipation” willen
hat Pıus XI der Enzyklika „Quadragesimo NnnNnO  .. die ernstien
Worte gesprochen: „Daß Familienmütter infolge des ungenügenden
Arbeitslilohnes des Vaters genötigt SIN  d, außerhalb des Hauses
einem Brotberuf nachzugehen, ıst eın schändlicher Mißstand, der,
koste C was wolle, behoben werden. muß ! 11), Beli der CH-
wärtigen großen Ausdehnung der Frauenerwerbsarbeit 1ä0+t S1C.  h
die Forderung ach einem NCUCH, zeitgemäßeren Mutterschutz-
SEeSsSELZ nıcht abweisen?!?). Die bisherigen Mutterschutzgesetze
SOTSCH qausreichend für dıe in Lohnarbeıit stehende Frau; der
Arbeitsschutz müßte ber uch au dıe selbständig erwerbstätige
Frau ausgedehnt werden. Hiebei muüßte der eruf qlg Hausfrau
neben dem der selbständigen Geschäfts- und Landwirtsfrau als
Vollberuf anerkannt werden. Dabei ist erwäagen, daß mıt einem
solchen erweıterten Mutterschutz, mıt der Anerkennung des
Beruftes der Hausfrau, mı1t der Durchführung VO Familienlohn
un Lastenausgleich für zahlreiche Frauen die Notwendigkeıt und
der Zwang außerhäuslicher Erwerbsarbeit wegfiele. Die außer-
häusliche Erwerbsarbeit der Frau könnte allmählich au eın
erträgliches Maß zurückgeführt werden. Damıit würde die Arbeıts-
losigkeit der Männer reduzılert ; mıt dem Familienlohn würd. dem
Manne seine Stellung als Familienerhalter wiedergegeben. Natürlich
gebührt uch der lohnarbeitenden Frau der volle Familienlohn;

ist unsozlal, die Frau als billigere Arbeitskraft ZULT Verdrängung
des Mannes VO Arbeitsplatz mißbrauchen. Wenn die Frau
die Familienerhalterin ist, gebührt ıhr erst recht der olle ohn
Eın aufgefaßtes Mutterschutzgesetz hätte sıch mıt Einrichtungen

verbinden, die den Hausfrauen un Famiulienmüttern zumındest
für die Zeıt, da ihre Kräfte durch Säuglings- un Kleinkinder-

11) Vgl Enzyklika „Quadragesimo anno”,  .. AAS 1931, Pessimus
VerO est abusus et 0omnı cConaiu auferendus, quod matresfamıilıas ob patrıs saları!
tenuıtatem exira domesticos parletes quaestuosam artem Coguntur, urıs
offichsque peculiarıbus praesertim infantium instıtutione neglectis.”

12) Vgl das Werk des Verfassers: Ziur Sozlal-Hygiene VO.:  5 Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett. Zur Frage des Arbeitsschutzes der berufstätigen Frau.
1en 1949, Maudrich. Erscheint voraussichtlich 1957 erweıtert unter dem Titel
Sozial-Hygiene der Frau.
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pfle voll beansprucht sind, eine ausreichende Haushaltshilfe
un Aushilfskräfte für die Kinderwartung („Babysitter”) sichern.
Das bedeutet allerdings nıcht, daß der Hausfrau die A Last: der
Kıinderpflege abgenommen werden soll; s1e soll vielmehr freigestellt
werden, sıch dieserAufgab SanZund ungeteiltwıdmen können.
Es muß . aber uch der Hausfrau ermöglicht werden, 81C  h gelegent-
lich für andere Aufgaben freizumachen, ındem S1e T Kind sorgenlos
eiıner verläßlichen Aushilfskraft ZULTC Beaufsichtigung aV
kann. Herner sind Aktionen erforderlich ZUTC erleichterten Be-
schaffung VOo ausrat und VOoO  } arbeitsparenden Haushalts-
einrichtungen (elektrische Haushaltsgeräte, w1€e W aschmaschinen,
Abwaschapparate, W asserspeicher, W ärmeanlagen, Kühlschränke
uSW.). Dadurch könnte die Tätigkeit der Hausfrau wesentlich
menschenwürdiger gestaltet werden, und die Frau könnte mehr
als bisher den Kulturerrungenschaften und Geistesleben
teilnehmen.

Für die Krankenversicherung qls praktisch wichtigsten
'Teıil der Sozlalversicherung würde die vVoxn uns empfohlene Reform
der Sozilalversicherung folgendes ergeben: Die Krankenkasse
stünde nıcht mehr zwischen dem Kranken un dem Ärzt, sondern
LUr qls Rückendeckung hınter dem Kranken. 1eSs würde die
allgemeine Durchführung einer wirklich freien Arztwahl 6CI -

möglichen. Damit würde wıeder das persönliche Vertrauensver-
hältnis zwıschen dem Kranken und dem Arzt hergestellt, das immer
die Grundlage eder individuell-persönlichen Heilbehandlung bleiben
muß Die bisherige Entwicklung der Sozialversicherung führt da-

VOo  S der halben Sozlalisierung des (JSesundheitswesens folge-
richtig Z Vollsozialisierung selbst qauf dem Gebiete der Heil-
behandlung, das die Sozlalisierung nıcht verträgt. Damıt wWwWwUur  .  de
der ÄArzt aus dem freıen Helfer des Hilfsbedürftigen ZU Funktionär;
das bedeutet, daß seıne ethische Verantwortlichkeit dem Kranken
und der Gesellschaft gegenüber auf die Beachtung der Vorschrift
eın eschränkt würde?3). Das ıst tragbar eım AÄArzt als Beamten
des öffentlichen Sanıtätswesens, untragbar ber 1m persönlichen
Verhältnis zZU. Kranken beı der Heilbehandlung, die sich niemals
VO  5 ihrer individuellen Wurzel loslösen 1äß6t

Anderseıts stellt das x eıt eınen integrierenden
Teıil desxWohlfahrtswesens dar un: ist mıt llen Zweigen
dere sozialen Verwaltung auf das engste verbunden. ©O
begreiflich daher uch die üunsche der Ärzte nach einem eigenen
Gesundheitsminıistermnum sind, iıst dagegen einzuwenden, daß
amıt das Gesundheitswesen aus der organıschen Verbindung mıt
dem gesam Wohlfahrtswesen herausgelöst würde. Das ware
uch für das (ÜJesundheıtswesen eın Nachteıil. Wiill INa der Be-
deutung des (;esundheitswesens innerhalb des Wohlfahrtsyvesens

Vgl Savatiler, La responsabilite medicale. Lethielleux, Parıs 1948

}  3  Ö  f
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Rechnung Lragen, würde genugen, seiner Spıtze einen
Staatssekretär an Stelle des bisherigen Sektionschefs (bzw ınıste-
rialdiırektors In Deutschland), ber ach w1e€e VOLT innerhalb des
Mıiınısteriums für sozıale Verwaltung (Wohlfahrtsministeriums),
mıt der Leitung des (Üesundheitswesens betrauen.

Für österreichische Verhältnisse mußte das gleiche uch be-
züglıch eines eıgenen Familien-Ministeriums ausgesprochen
werden. Das deutsche Vorbild 1st ıer nıcht hne weıteres über-
tragbar. Die Agenden eiınes Familien-Ministeriums würden ın
Osterreich hauptsächlich wWwWenn uch nıcht ausschließlich
ZUMM (‚esamtgebiet der sozıalen Verwaltung (des Wohlfahrts-
wesens) gehören. Darüber hinaus gehören jedoch vıele Agenden

den verschiedensten Ressort-Ministerıen, WI1e Zı e Justiz
(Fragen des Ehe- un Famihenrechtes, der Strafrechtsreiform, w1e€e
D die Frage des 144 StG., entsprechend 218 deutsches
Finanz- un Unterrichtswesen. Es besteht daher die (refahr, daß
eın Familien-Ministerium Zl einem „Ministerimum tür Kompetenz-
konflikte“ werden ann., Aus diesem Grunde erscheıint zweck-
mäßiger, eInNne intermiıiniısterielle Zentralstelle für Familienfragen
eım :Bundeskanzleramt zZU schaffen, welche der Leıtung
eiInes Staatssekretärs, eventuell Sektionschefs stehen hätte;
daneben esondere Abteilungen für Familieniragen innerhalb der
einzelnen beteiligten Ressort-Minısterjen der Leitung eines
hiefür gee1gneten Fachmannes (Ministerlalrates).

Soweıt S1IC.  h Angelegenheiten der Fürsorge handelt,
des subsidiären Eintretens der Offentlichkeit für die Fürsorge-
bedürftigen, die nicht ın der Lage sınd, für S1C  h selber SOTSCH,
annn sıch eım Staate öchstens 1€ Grundsatzgesetzgebung
handeln (soweılt nıcht uch diese den Gliedstaaten, den „Ländern“”
zusteht). Die praktische Durchführung obhiegt den Ländern und
den größeren Gemeinden mIıt einem g'llt ausgebauten Fürsorge-
Apparat. In diesem Zusammenhange sSe1 erwähnt, daß einer gut
organısıerten Kheberatung un Schwangerenfürsorge eine zentrale
Schlüsselstellung im Gesamtsystem der S®ozial- un Gesundheits-
fürsorge zufällt. Ihre Bedeutung würde die Aufsicht eines eım
Bundeskanzleramt errichtenden Hamılienamtes (bzw. des Fa-
mılien-Ministerimums ın Deutschland) erfordern.

Es IsSt der Gesamtkomplex der Zı 6, dessen weiıte
Perspektiven sıch hıinter diesen Kınzelfragen auftun. Die KEnzyklika
„Quadragesimo NnnNnoOo  .. hat das große Zael 1ın die Forderung ach
„Entproletarisierung der Proletarijer“ gekleidet. E  1ıne richtig Or1-
entierte unıversalistische Sozialhygiene wiıird die Aufgabe haben,
die wıissenschaftlichen Grundlagen für die praktıschen Maßnahmen
zZu erarbeıten. Soll sS1e wirklich ygıene der menschlichen Gesell-
schaft se1N, mu S1e S1C.  h dessen bewußt seiN, daß menschen-
würdiges Leben, eın gesundheitlich und sittlich einwandfreıes
Leben, VOLr Hem in EKhe und Famlıilie, den absolut unentbehr-
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Llichen Bedingungen menschlicher Gesundcheit gehört 1es hat
uch die konstitulerende Charta der W eltgesundheitsorganisation
(WHO, OMS) in der Deklaration VO Jahre 1945 anerkannt mıt
den W orten: „Health 15 not merely absence of illness an disease
but of complete physical, socıJal and moral well-being“14),
Damıit wird bestätigt, w as VO jeher als das „Grundgesetz der
Pastoralmedizin“” bezeichnet haben daß nıemals hyglenisch
richtig sein kann, Wä: moralisch talsch ist -  ırd dıeses Grundgesetz

vermeiıntlich der (Üesundheıit willen verletzt, annn erg1ıbt
sıch unausweichlich die Folge, daß WIT ZWar 1MmMm Kleinen Hygıene
treiben mögen 1m Großen ber die verhängnisvollste Antı-
hy lene?S

Menschliche Gesundheitspflege kannn S1C nıcht qauf das Indi-
viduum beschränken, sondern muß die menschliche Gesellschaft
selbst UU Gegenstande haben I)Das Wohl der Gesellschaft ber
steht un fällt mıt dem der Kamıilie. och zweıteln manche reıin
„wirtschaftlich” eingestellte Kreise der Möglichkeit und Durch-
führbarkeıt einer Sanierung der amılıe dem 1er dargestellten
inne. W oher So. die Wirtschaft die Mittel nehmen, Familien-
lohn un: Lastenausgleich der den Mutterschutz solch all-
gemeınem Ausmaße durchzuführen ? Bleibt demgegenüber nıcht
doch eine allgemeine Propaganda der Geburtenverhütung als
etzter Ausweg Überbevölkerung, Kriegsgefahr und Welt-
hungersnot Es ist der letzte Kampf der malthusjianiıschen VWelt-
propaganda, unterstutzt VOo Welt-Finanzkapital, der S1C.  h
1€6 vorgeschlagene Lösung der soz.alen Frage richtet. Man will
heber 1€ sozialen Notstände verew1igen un die sozıale Frage
durch allgemeıne Geburtenverhütung unlösbar machen, als den
Irrweg des Malthusianismus zugeben!®). kın Rad greift ın das
andere, eıne 1 ösung bedingt die andere. Eın Bruchteil der 17N-
INEeENsSEN Kosten für KRüstungen, tür die Bedrohung der SADNZCH Welt
durch die Atomgefahr würde genugen, einem Mehrfachen der
heutigen Weltbevölkerung ausreichende Eixistenz sichern und
sozaale Sıcherheıit gewährleisten. Die Nutzbarmachung der
Atomenergle friedlichen Zwecken könnte eiıne Ara aligemeinen
Wohlstandes heraufführen, sobald gelingt, cdie radıoaktıven
Abfallprodukte des Spaltungsprozesses ımschädlich machen.
Das S1'  d keine Utopien mehr, sondern wıissenschaftlich gesicherte
Tatsachen.

Alie Bemühungen ber müßten vergeblich bleiben, WENN

14) Vgl CPH, ( GSH,
Vgl CPH, 10,;

16) Vgl diıe Abhandlung des Verfassers: Zur so£flhy@eüs@en Würdigung des
Geburtenrückganges, in VWiener med. Wochenschrift 106 (1956), Nr. 15 343.
Erwiderung auf eıne Abhandlung von Knau 5 der S1C. eindeutig auf. den Stand-

hütung wvertretien hat.
punkt des Malthus:anısmus gestellt und cdıe Notwendigkeıt allgemeıner Geburtenver-
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zwıschen denNeines schrankenlosen individualismus und
Kollektivismus nıcht einen der Menschenwürde, der Freiheit un:
der menschlichen Persönlichkeit entsprechenden Weg Lösung
der sozıalen Fragen finden, w1€e ıhn schon se1t 25 Jahren die
Enzyklika „Quadragesimo nno  .. welst. Wıe lange ann
S1IC.  h die Menschheit och leisten, diese Wegweisung ZU 1gnorıeren
Wiırd diese Mahnung nıcht befolgt, annn werden mıt uUuNseTrTeTr

SADZCH modernen Wissenschaft vielleicht eine mustergültige Hy-
gıene 1MmM Kleinen treiben können, zugleich ber 1m größten Stile
die destruktivste Antıhygiene, gleichviel, ob WIT durch Raubbau
die Schätze der rde vernichten oder ob WIT in den Familien die
Grundlagen der Erneuerung des Menschengeschlechtes dem Unter-
Sans preisgeben. Entgegen Hen iırreführenden Behauptungen des
Malthusianismus, der durch eine Weltpropaganda seine Irrlehren
verbreitet, mussen WIT ıIn der Familie e1ın für allemal die Grundlage
der menschlichen Gesellschaft erblicken. Ihre gesund-
heıtliche, sozliale un moralische Sanıerung ist daher eine wirkliche
Wohltat, die INa den Menschen un der menschlichen Gesellschaft
erweıst ; die bequeme Verweisung auf die Ausweichebene der (ze-
burtenverhütung hingegen ist der sichere Weg ZU Untergang der
menschlichen Gesellschaft. Kür eıne verantwortungsbewußte Sozlal-
hygiene kann daher DUr einen Weg geben.

Pastoralfragen
Was soll der Beichtvater Ü-eın e1IC ohne Wissen der ECNSUr

VOr dem akatholischen Religionsdiener die Ehe geschlossen hat? ach Canln.

2319, 1, 1, { verfallen alle atholiken, die ıne Ehe VOL dem akatholischen
Religionsdiener eingehen, der dem Ordinarıus reservierten Exkommunikation.
Da durch das otuproprio VO. 25 12 1953 (AAS 1954;, 68) die Worte
„CoOnNtra praescriptum an.,. 1063, 165 gestrichen sınd, ıst klar, daß nıcht

1mM Yalle der Doppeltrauung (d 1. katholisch und akatholisch), sondern
auch beı alleiniger akatholis  er Irauung die Zensur für Katholiken
eintrıtt. Dabei ıst es auch unerheblich, ob S1C. ıne Verbindung eines
atholiken mıt einem Akatholiken oder mıt einem Katholiken handelt
Damit aber der OI1 durch seıne Tat sıch die Exkommunikation auch
wirklich subjektiv ZUSCZOSCH hat, ist CS erforderlich, daß schwer gesündigt
und hartnäckiger Gesinnung (cum contumacıa) das Gesetz gehandelt
hat (can. 2242, u., 2 Eine solche Hartnäckigkeit kann dann vorliegen,
wenn der Pönitent ul die ıh 1m Übertretungsfalle treffende Strafe VOILI der
Vat gewußt at. Es genu; also nıcht bloße culpa oder Fahrlässigkeıt, sondern

wird dolus verlangt, 1. der überlegte Wiılle, das (Jesetz 7U übertreten
(can. 2201, 1) Der Pönitent braucht nıcht ıne SCHAUC kirchenrechtliche
Kenntnis VO  } der Zensur haben, mu aber wenıgstens wissen, daß sıch
durch die egehung der Tat ıne schwere Kirchenstrafe zuzıeht, derentwegen

VO Empfang der Sakramente ausgeschlossen ist. Kın solcher einfacher
dolus un: amıt die Kenntniıs des Strafgesetzes wird bei außerlich geschehener


